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SATZUNG über die Benutzung der Grillstel-
len „Kienzlehof“ und „Blasiwald-Ebertle“
Aufgrund der §§ 4 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in
Verbindung mit den §§ 2 und 9 des Kommunalabgabegesetzes hat der Ge-
meinderat der Stadt Waldkirch am 20.05.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Die Stadt Waldkirch stellt ihren Einwohnern die Grillstellen „Kienzlehof“ und
„Blasiwald-Ebertle“ als öffentliche Einrichtung zur Verfügung.

§ 2 Zweckbestimmung
Die Grillstellen „Kienzlehof“ und „Blasiwald-Ebertle“ dienen der Erholung
und Entspannung. Jede von dieser Zweckbestimmung abweichende Benut-
zung bedarf der vorherigen Zustimmung der Städtischen Forstverwaltung.

§ 3 Benutzungsrecht
1. Die Benutzung der Grillstellen „Kienzlehof“ und „Blasiwald-Ebertle“ ist al-
len Einwohnern in gleichem Maße gestattet.
2. Ein Anspruch auf Inbetriebhaltung der Grillstellen besteht nicht.
3. Bei Waldbrandgefahr kann das Anzünden und Unterhalten eines Feuers
oder offenen Lichtes untersagt werden.

§ 4 Öffnungszeiten
Die Grillstellen „Kienzlehof“ und „Blasiwald-Ebertle“ dürfen nur in der Zeit
von 10 bis 22 Uhr benutzt werden.

§ 5 Benutzungsregeln
1. Bei der Benutzung der Grillstellen „Kienzlehof“ und „Blasiwald-Ebertle“
sind unzumutbare Störungen und Belästigungen anderer zu vermeiden.
2. Die Grillstellen dürfen nicht beschädigt, verunreinigt oder zweckentfrem-
det werden.

3. Vor Benutzung der Grillstellen ist bei der Städtischen Forstverwaltung eine
Genehmigung einzuholen.
4. Auf den Grillstellen ist insbesondere untersagt:
a. die Anfahrt mit einem Fahrzeug für das keine Fahrgenehmigung vorliegt.
Für ein Versorgungsfahrzeug kann durch die Städtische Forstverwaltung eine
Fahrgenehmigung erteilt werden;
b. in störender Lautstärke Musikgeräte spielen zu lassen oder Instrumente zu
spielen, bzw. sonst übermäßigen Lärm zu verursachen, der geeignet ist, an-
dere dadurch erheblich zu belästigen;
c. die Grillstelle ohne vorherige Anmeldung bei der Städtischen Forstverwal-
tung zu benutzen,
d. außerhalb der installierten festen Grillstellen Feuer anzumachen oder zu
grillen,
e. die Grillstellen zu verlassen, ehe Feuer und Glut gelöscht sind und die Grill-
wanne gereinigt ist,
f. Hunde frei umherlaufen zu lassen,
g. als Halter oder Führer eines Hundes abgelegten Hundekot liegen zu lassen,
h. Müll, Unrat oder Verzehrreste nach dem Aufenthalt zurückzulassen.

§ 6 Benutzungsgebühren
1. Für die Benutzung der Grillstellen „Kienzlehof“ und „Blasiwald-Ebertle“
wird eine Kaution in Höhe von 100 Euro, sowie eine Benutzungsgebühr in
Höhe von 20 Euro, erhoben. Nur nach einer ordnungsgemäßen Nutzung der
Grillstelle wird die Kaution zurückerstattet.
2. Gebührenschuldner ist diejenige Person, die die Anmeldung für die Grill-
stelle vornimmt.
3. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Anmeldung und ist sofort zur Zahlung
fällig.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbußen bis zu 500 Euro kann nach § 142 Gemeindeordnung in Verbin-
dung mit § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten belegt werden, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 auf den Grillstellen „Kienzlehof“ und
„Blasiwald-Ebertle“:
a. in störender Lautstärke Musikgeräte spielen lässt oder Instrumente spielt
bez. sonst übermäßigen Lärm verursacht, der geeignet ist, andere dadurch
erheblich zu belästigen,
b. die Grillstellen ohne vorherige Anmeldung benutzt,
c. außerhalb der installierten festen Grillstelle Feuer anmacht oder grillt,
d. die Grillstellen verlässt, ehe Feuer und Glut gelöscht sind,
e. Hunde frei rumlaufen lässt,
f. als Halter oder Führer eines Hundes abgelegten Hundkot nicht unverzüglich
beseitigt,
g. Müll, Unrat oder Verzehrreste nach dem Aufenthalt zurücklässt.
h. mit Fahrzeugen zur Grillstelle fährt, für die keine Fahrgenehmigung vor-
liegt.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Waldkirch, den 20.05.2020
Götzmann, Oberbürgermeister
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Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 477 99 90 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Dienstag, Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 0162 288 42 08 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20
Mail: info@tbw-waldkirch.de

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag, Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr

 

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Montag und Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag 13.00 - 17.00 Uhr 

Museumscafé ist derzeit geschlossen

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

info@elztalmuseum.de

www.elztalmuseum.de

Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr 
 und 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Derzeit geschlossen

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Zutritt nach individueller Absprache

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

postkorb@musikschule-waldkirch.de

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Derzeit geschlossen

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Feststellungsbeschluss 
Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 29.04.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2014 mit 
folgenden Werten festgestellt: 
  EUR  
1. Ergebnisrechnung  

1.1  Summe der ordentlichen Erträge   46.219.267,23  
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen   45.750.282,95  
1.3   Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)   468.984,28  
1.4   Außerordentliche Erträge   316.842,19  
1.5   Außerordentliche Aufwendungen   249.809,65  
1.6   Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)   67.032,54  
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)   536.016,82  
2.0 Finanzrechnung  
2.1 Summe der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit   45.309.042,39  
2.2 Summe der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit   43.160.167,15  
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
 der Ergebnisrechnung   2.148.875,24  
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.384.710,46  
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.505.451,75  
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 aus Investitionstätigkeit   -8.120.741,29  
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   -5.971.866,05  
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   0,00  
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 161.847,14  
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
 aus Finanzierungstätigkeit   -161.847,14  
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands 
 zum Ende des Haushaltsjahres   -6.133.713,19  
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts- 
 unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen   5.626.015,91  
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   1.591.655,58  
2.14 Veränderung des Bestands 
 an Zahlungsmitteln  -507.697,28  
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln 
 am Ende des Haushaltsjahres   1.083.958,30  

3.  Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen   96.832,95  

3.2 Sachvermögen   140.249.458,03  

3.3 Finanzvermögen   15.482.703,61  

3.4 Abgrenzungsposten   562.569,08  

3.5 Nettoposition   0,00  

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite   156.391.563,67  
3.7 Basiskapital   115.545.382,64  

3.8 Rücklagen   3.648.072,34  

3.9   Ergebnis des lfd. Jahres   536.016,82  

3.10 Sonderposten   25.984.205,41  

3.11  Rückstellungen   1.198.599,60  

3.12  Verbindlichkeiten   7.396.730,61  

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungsposten   2.082.556,25  

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite   156.391.563,67  

Die im Rechenschaftsbericht aufgeführten über-und außerplan-
mäßigen Aufwendungen/Aus zahlungen in Höhe von insgesamt 
536.192,91 z im Ergebnishaushalt und in Höhe von 208.374,87 z 
im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) werden genehmigt. Die 
außerplanmäßig angefallenen außerordentlichen Aufwendungen 
in Höhe von 249.809,65 z, sowie deren fehlende Deckung inner-
halb des Sonderergebnisses, werden zur Kenntnis ge nommen. Das 
ordentliche Ergebnis in Höhe von 468.984,28 z wird der Rücklage 
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Son-
derergebnis in Höhe von 67.032,54 z wird der Rücklage aus Über-
schüssen des Son derergebnisses zugeführt. 

Dieser Beschluss des Gemeinderates wird gem. § 95b Abs. 2 GemO 
hiermit bekannt gegeben. 

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom 
29.05.2020 bis einschließ lich 09.06.2020 im Dezernat I, Finanzen, 
Marktplatz 6, Waldkirch während der üblichen Dienst stunden zur 
Einsichtnahme aus. 

Waldkirch, den 28.05.2020 

Götzmann 
Oberbürgermeister 
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Apotheken-Notdienst:Der Notdienst
der Apotheken erfolgt im täglichen
Wechsel. Dienstbereitschaft von
8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden
Tages.
Donnerstag, 28.5., Glotter-Apothe-
ke, Talstr. 70 a, 79286 Glottertal, Tel.
07684 / 1355. Neue Apotheke, Milch-
hofstr. 1, Emmendingen, Tel. 07641 /
9332221.
Freitag, 29.5., Central-Apotheke,
Theodor-Ludwig-Str. 11, Emmendin-
gen, Tel. 07641 / 914170, Fax 914179.
Rathaus-Apotheke, Hauptstr. 70, El-
zach, Tel. 07682 / 1717, Fax 6223.
Samstag, 30.5., Nikolai-Apotheke,
Adenauerstr. 11, Waldkirch, Tel.
07681 / 4740740, Fax 4740741.
Sonntag, 31.5., Kandel-Apotheke,
Lange Str. 58, Waldkirch, Tel. 07681 /
9320, Fax 9458. Stadtapotheke am
Marktplatz, Marktplatz 9, Emmen-
dingen, Tel. 07641 / 8763, Fax 53844.
Montag, 1.6., Schlossberg-Apothe-
ke, Steinstr. 12, Emmendingen, Tel.
07641 / 914650, Fax 9146513. Schwarz-
wald-Apotheke, Nikolausplatz 2, El-
zach, Tel. 07682 / 392, Fax 1098.
Dienstag, 2.6.,Spitzweg-Apotheke,
Fritz-Boehle-Str. 38, Emmendingen,
Tel. 07641 / 51191, Fax 55973.
Mittwoch, 3.6., Marien-Apotheke,
Golfstr. 9, Gutach, Tel. 07681 / 7257,
Fax 23414. Paracelsus-Apotheke,
Schwarzwaldstr. 3, Denzlingen, Tel.
07666 / 2392, Fax 949794.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Den
ärztlichen Bereitschaftsdienst erfah-
ren Sie unter der Tel.-Nr. 116 117.
Zentrale Notfallpraxis: Im Kreis-
krankenhaus Emmendingen, Gar-
tenstr. 44. Die zentrale Notfallpraxis
ist am Montag, Dienstag und Don-
nerstag von 19 bis 22 Uhr, am Mitt-
woch und Freitag von 16 bis 22 Uhr
und an Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet und
kann ohne Voranmeldung besucht
werden.
Notfallpraxis für Kinder: St. Josefs-
krankenhaus, Sautierstr. 1, Freiburg.
Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 19 bis 22.30 Uhr, Freitag: 16
bis 22.30 Uhr, Samstag, Sonntag und
Feiertag: 8 bis 22.30 Uhr. Tel.
0180/6076111.
Zahnärztlicher Notfalldienst: In
dringenden Notfällen ist der zahn-
ärztliche Notfalldienst an Sonn- und
Feiertagen unter der Rufnummer
0180/3222555-70 zu erfahren.
Sprechstunden in der Praxis von
10–11 Uhr und von 16-17 Uhr.
Augen-Notfallpraxis: Universitäts-
Augenklinik, Killianstr. 5, Freiburg.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag
und Donnerstag: 19 bis 22 Uhr, Mitt-
woch: 13 bis 22 Uhr, Freitag: 16 bis 22

Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag:
8 bis 22 Uhr. Tel. 0180/6075311.
Tierärztlicher Notfalldienst: Falls
der zuständige Tierarzt nicht erreich-
bar ist, versieht den tierärztlichen
Notfalldienst an diesem Wochenen-
de Tierarzt Dr. Bretzinger, Glottertal,
Tel. 07684 / 90890 (Groß- und Klein-
tier) und Dr. Brodauf, Emmendingen,
Tel. 07641 / 54636 (Groß- und Klein-
tier), der Notfalldienst für Großtiere
wird am Sonntag in der Zeit von 10-18
Uhr versehen. Am Pfingstmontag
übernehmen den Notfalldienst Dr.
Leenen, Sexau, Tel. 07641 / 9542097
(Kleintier) und Dr. Rudloff, Elzach,
Tel. 07682 / 290 (Großtier).
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feu-
erwehrleitstelle: Fax. 112 (nur für
schwerhörige, taube, gehörlose und
sprachgeschädigte Personen).
Krankentransport: 19222 ohne Vor-
wahl.
EnBW Regional AG: Störungsmelde-
stelle Tel. 0800-3629477.
HILFE und BERATUNG:
Jugend- und Drogenberatungsstelle
„emma“, Friedhofstr. 1, Tel.
07681/3891 oder 07641/41970.
Fachstelle Sucht-Beratung, -Be-
handlung, -Prävention, Friedhofstr. 1,
Tel. 07681/24623, Dienstags, Don-
nerstags 10-17 Uhr.
Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle des Landkreises Emmendin-
gen: Waldkirch, Friedhofstr. 1, Tel.
07641/451-3531.
Anonyme Alkoholiker treffen sich
montags, 19.30 Uhr im Anbau der
Kirche, Freiburger Str. 1, Waldkirch.
Kontakt: Tel. 07641/573412.
Telefonseelsorge: Krisen- und Le-
bensberatung, jederzeit, vertraulich,
anonym, kostenfrei. Tel. 0800/1110111
od. 0800/1110222.
Ausländerberatung und Interkultu-
relles Büro der Stadt Waldkirch,
Marktplatz 1–5, Zimmer 2, Tel.
07681/404-149.
Silberstreif, Hospizdienst: Einfühl-
same Begleitung von Menschen mit
lebensbedrohlichen Erkrankungen
und deren Angehörigen in Wald-
kirch und Umgebung, Tel.
07681/4937665.
Sozialdienst kath. Frauen e.V.:
Schwangerschafts- und Lebensbera-
tung, Marktplatz 21, Tel.
07681/474539-0.
Weisser-Ring e.V.:Hilfe für Opfer von
Gewalttaten. Tel. 07642/9076825.
Kinderschutzbund Waldkirch e.V.:
Emmendinger Str. 3, Waldkirch, Tel.
07681/9020, Sprechzeiten: Mo., 10-12
Uhr; Mi., 9-11 Uhr und 15-17 Uhr; Do.,
9-11 Uhr; 11-12 Uhr (im Generationen-
büro Waldkirch / Rathaus, Tel.
404232); Fr., 10-12 Uhr.

In dieser Woche finden keine Gremiensitzungen statt.

Mediathek

Öffnungszeiten der Mediathek Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis
18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr und am Freitag
von 10 bis 13 Uhr. Der Samstag entfällt. Aufgrund der Vorgabe des Mindest-
abstandes ist derAufzug (barrierefreierZugang der Mediathek) auf der Rück-
seite des Gebäudes momentan leider nicht benutzbar. Die üblichen Hygie-
nevorschriften sind zu beachten.

Elztalmuseum

Das Elztalmuseum ist wieder von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr
geöffnet. Führungen, Konzerte, Familiensonntag oder öffentliche Veranstal-
tungen können bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Kontakttelefon der Stadt Waldkirch noch bis morgen,
Freitag, 29. Mai

Die städtischen Mitarbeiter*innen Carola Zimmermann (Leiterin Rotes
Haus), und Juliane Hehn (Seniorenbeauftragte) sind noch bis Freitag, 29. Mai,
für alle Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer
07681 / 404247 erreichbar. Dann wird das Angebot eingestellt.

Mittagstisch im Roten Haus

Die WABE bietet wieder von 12 bis 14 Uhr wieder einen Mittagstisch im Mehr-
generationenhaus Rotes Haus an. Eine Anmeldung ist bis um 9.30 Uhr am
selben Tag unter der Telefonnummer 0173 / 4270340 möglich. Das Team der
Assessment-Küche freut sich auf zahlreiche Gäste.

Corona-Solidaritätsausgleich – Erstattung Musikschul-
gebühren

Noch bis Freitag, 29. Mai, können sich Eltern, deren Kinder in der Städtischen
Musikschule angemeldet sind, Musikschulgebühren erstatten lassen. Die El-
tern wurden in einer E-Mail zu den Modalitäten informiert. Für Informatio-
nen stehen die Mitarbeiterinnen im Sekretariat der Musikschule unter der
Telefonnummer 07681 / 5570 zu den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag,
jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr, bereit. Eine An- oder Ummeldung für die Mu-
sikschule ist bis Dienstag, 30. Juni, möglich.

Landratsamt beendet telefonischen Bürgerinformations-
dienst zu Corona

Die Neu-Infektionen mit dem Coronavirus sind im Landkreis Emmendingen
im Mai deutlich zurückgegangen. Aufgrund dieser Entwicklung und der in-
zwischen erfolgten Lockerungen der Corona-Verordnung haben sich auch
die Anrufe und Themen beim telefonischen Bürgerinformationsdienst des
Landratsamtes verändert, so dass er nicht mehr erforderlich ist. Der Bürger-
informationsdienst wird deshalb zu Pfingsten beendet und ab Juni nicht
mehr angeboten. Das Info-Telefon war am 13. März vor allem zur Unterstüt-
zung des Gesundheitsamtes eingerichtet worden, um bei den damals dyna-
misch steigenden Corona-Fallzahlen das Gesundheitsamt bei der Beantwor-
tung der vielen Fragen aus der Bevölkerung zum Thema Corona zu unterstüt-
zen. Seit Mitte März hatte ein Teamvon 15 eigens geschulten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus dem Landratsamt an sieben Tage in der Woche diese
Aufgabe übernommen und vor allem die Fragen rund um Quarantäne beant-
wortet oder über die Corona-Verordnungen informiert. Der Bürgerinforma-
tionsdienst konnte im Mai aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung be-
reits an den Wochenenden reduziert werden. Er ist letztmals am Freitag, 29.
Mai, von 8 bis 17 Uhr im Einsatz. Fragen zu Corona werden künftig in den
dafür zuständigen Ämtern des Landratsamtes beantwortet. Sollte es auf-
grund der künftigen Situation bei der Corona-Pandemie erforderlich sein,
kann der Bürgerinformationsdienst wieder aktiviert werden.

Der Kleiderladen Waldkirch öffnet wieder –
Spendenannahme

Ab Mittwoch, 3. Juni, werden wieder Kleiderspenden angenommen. Derzeit
werden einwandfreie, heute tragbare Sommersachen für Kinder ab Größe
116, für Frauen und Männer benötigt und Kleidung, Schuhe, Nachtwäsche,
Unterwäsche, Sport- und Badesachen, Rucksäcke, Rollkoffer, Bettwäsche
und Handtücher. Wintersachen können erst wieder im September abgege-
ben werden. Die Spendenabgabe ist vorerst auf zwei Taschen oder Kartons
begrenzt. Es kann nur Kleidung und nichts Anderes angenommen werden.
Öffnungszeiten Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 16 Uhr, Freitag 13
bis 15 Uhr. Telefonwährend dieserZeiten 0151 / 72681014. Die Spendenabgabe
ist vorerst auf zwei Taschen oder Kartons begrenzt. Für die Spendenabgabe
ein eigener Zugang eingerichtet.

Erlebnis- und Entdeckertaschen für Kinder

Am Freitag und Donnerstag, 28. und 29. Mai, verteilt der SkF Waldkirch kos-
tenfreie Entdeckertaschen an Kinder. In den Taschen sind passend für das
jeweilige Alter verschiedene Bücher, Spiele, schöne Überraschungen sowie
Mal- und Bastelspaß von Steph Burlefinger. Die Taschen können im Bürger-
treff Kollnau (Hildastraße 2) und im Roten Haus (Emmendinger Straße 3) von
10 bis 12 Uhr oder am Donnerstag, 28. Mai, von 10 bis 12 Uhr in der Beratungs-
stelle am Marktplatz 21 in Waldkirch abgeholt werden.

Schienenersatzverkehr
Aufgrund des Umbaus der Elztalbahn zwischen Denzlingen und Elzach
wird vom Sonntag, 1. März, bis voraussichtlich Samstag, 12. Dezember, ein
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrpläne des Schienenersatz-
verkehrs finden Sie auf der Homepage der SWEG. Aufgrund von Bauarbei-
ten ist die Hauptstraße in Waldkirch gesperrt. Dies hat folgende Auswir-
kungen auf den Schienenersatzverkehr: Linie 726 B: Haltestelle „Kollnau
Realschule“ entfällt, Ersatzhalt ist „Kollnau Hans-Thoma-Straße“ in der
Waldstraße. Linie 726 D: Haltestelle „Kollnau Hans-Thoma-Straße“ entfällt
ersatzlos; Fahrgäste dahin nutzen bitte die Linie 726 B.
Vollsperrung Bahnübergang Emmendinger Straße in Waldkirch
Der Bahnübergang in der Emmendinger Straße in Waldkirch wird ab Mon-
tag, 11. Mai, bis voraussichtlich Montag, 26. Juni, wegen des Umbaus auf-
grund der Elektrifizierung der Elztalbahn voll gesperrt. Es wird eine Um-
leitung ausgeschildert.
Vollsperrung Bahnübergang Schwarzwaldstraße in Buchholz
Der Bahnübergang in der Schwarzwaldstraße in Buchholz wird von Mon-
tag, 25. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 26. Juni, wegen des Umbaus auf-
grund der Elektrifizierung der Elztalbahn voll gesperrt. Es wird eine Um-
leitung ausgeschildert. Der Linienbus fährt eine Schleife über den Buch-
holzerKreisel. EswirdeineErsatzhaltestelle inderKirchgasseeingerichtet.
Halbseitige Sperrung Bahnübergang Fischermatte
Der Bahnübergangs Fischermatte wird wegen des Umbaus der Bahnüber-
gänge aufgrund der Elektrifizierung der Elztalbahn noch bis Freitag, 26.
Juni, halbseitig gesperrt.
Sperrung Bahnübergang Rappeneckstraße
Der Bahnübergang Rappeneckstraße in Waldkirch-Buchholz Batzenhäus-
le wird von Montag, 30. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 2. Juli, we-
gen des Umbaus aufgrund der Elektrifizierung der Elztalbahn voll ge-
sperrt. Es wird eine Umleitung ausgeschildert.
Vollsperrung Hauptstraße: bitte Umleitungsstrecke benutzen!
Derzeit wird der Abwasserkanal in der Hauptstraße ab der „Gambrinus-
kurve“ (Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße, Kohlenbacher Str. Hauptstraße)
bis auf Höhe der Realschule Kollnau saniert. Die Bauarbeiten werden bis
Ende Juli andauern. Die Arbeiten für den Kreisverkehr erfolgen im August
und dauern rund zwei Wochen. Die Straße wird dann halbseitig gesperrt
und der Verkehr mittels einer Ampel geregelt.
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Oberbürgermeister Roman Götzmann, Stadt Waldkirch

Wir gratulieren

c Waldkirch
29.Mai: Ingeborg Wiesler (80); Zo-
je Taqi (70).
30. Mai: Anna Zeug (70).
31. Mai: Monika Drasen (70).
1. Juni: Mehmet Dogan (75).
2. Juni: Eugen Hamma (85); Volker
Lindemann (80); Wolfgang Henin
(70).
3. Juni: Renate Oberle (80); Barba-
ra Lehmann (70).
4. Juni: Toni Oehler (95).
c Kollnau
29. Mai: Erika Engelhart (80); Ro-
bert Haberstroh (75).
2. Juni: Maria Licht (85).
4. Juni: Elfriede Ilg (70).
c Buchholz
29. Mai: Susanne Koch (75).
4. Juni: Magdalena Joos (80).

Termine

Waldkirch
c Elzpiraten: Mittwoch, 3. Juni, ab 20 Uhr, offenes Treffen in Form einer
Videokonferenz, Infos unter https://elzpiraten.de.
c Heimat- und Geschichtsverein: Die für 28. Mai vorgesehene Mitglieder-
versammlung fällt aus.

„Umgehende s'Bad-
Öffnung vorbereiten“
Waldkirch. In einem offenen Brief an
den Waldkircher Oberbürgermeister
Roman Götzmann bittet der SPD-
Fraktionsvorsitzende Armin Welter-
oth im Auftrag der SPD-Fraktion dar-
um, „in Waldkirch die notwendigen
Vorbereitungsmaßnahmen zu tref-
fen,damitnachderoffiziellenFreiga-
be umgehend s´Bad geöffnet werden
kann, und nicht weitere Zeit verloren
geht, nachdem Tourismusminister
Wolf angekündigt hat, die
Schwimmbäder sehr zeitnah zur Öff-
nung freizugeben.“ Einer Öffnung
„dürfte auch angesichts der sehr
niedrigen Infizierungsrate nichts
mehr entgegenstehen“, sagte Welter-
oth.

Evangelische
Gottesdienste
Waldkirch. Am Pfingstsonntag lädt
die evangelische Kirchengemeinde
wieder zum Gottesdienst ein. Dazu
wurde ein strenges Schutzkonzept
erarbeitet. Da die evangelische
Stadtkirche zurzeit umgebaut wird
und die Stadtkapelle nicht genug
Platz für die notwendigen Abstände
bietet, darf man sich für die Gottes-
dienste in der St-Margarethen-Kir-
che versammeln. Ab Sonntag, 31.
Mai, feiert man dort jeden Sonntag,
18 Uhr, einen „Ausklang“ des Sonn-
tags. Auch die Online- und Haus-
Gottesdienste werden weiterge-
führt. Infos: www.eki-waldkirch.de
oder im Pfarrbüro (07681 / 7119).

Notdienstübersicht ™

WochenBerichtWochenBericht
    ELZTÄLER

Redaktion Telefon (07641) 9380-14

 Fax (07641) 9380-10

 E-Mail redaktion@elztaeler-wochenbericht.de

Redaktionsschluss  dienstags, 18 Uhr

Redaktionsleitung Dr. Bernd Neumeister

Anzeigen Telefon (07641) 9380-51 + 52

 Fax (07641) 9380-50

 E-Mail anzeigen@elztaeler-wochenbericht.de

Anzeigenschluss  dienstags, 17 Uhr

Werbeberatung Monika Isele

 Tel. (07641) 9380-45, Fax 9380-945

 E-Mail: isele@wzo.de

Zustellung Telefon (07641) 9380-0

 Fax (07641) 9380-30

 E-Mail zustellung@wzo.de 

Verlagsadresse WochenZeitungen am Oberrhein Verlags GmbH

 Denzlinger Straße 42, 79312 Emmendingen

 Telefon (07641) 9380-0
 Öffnungszeiten: Mo.–Do. 8–12 und 13–17 Uhr,
 Fr. 8–12.30 Uhr

Postanschrift Postfach 1327, 79303 Emmendingen

Geschäftsstellen Waldkirch: Schreibwaren Augustiniok,

 Lange Straße 25

 Kollnau: BiGi’s – Schreibwaren und mehr,

 Kohlenbacher Straße 1a

 Elzach: Schreibwaren Joos, Hauptstraße 26

Internet www.wzo.de

IMPRESSUM
HERAUSGEBER:

Wochenzeitungen am Oberrhein
Verlags-GmbH, Denzlinger Straße 42,
79312 Emmendingen, Tel. (0 76 41) 93 80-0
redaktion@elztaeler-wochenbericht.de
anzeigen@elztaeler-wochenbericht.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG: 

Clemens Merkle

REDAKTIONSLEITUNG: 

Dr. Bernd Neumeister

ERSCHEINUNGSWEISE: donnerstags 
AUFLAGE: 20.820 Exemplare

DRUCK UND VERSAND: 

Freiburger Druck GmbH & Co. KG

Der Nachdruck ist nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung des Verlages gestattet. Keine 
Haftung für unverlangt eingesandtes Text- 
und Bildmaterial. Es gilt die Anzeigenpreis-
liste Nr. 16 vom 1. Januar 2020.

SITZUNGEN DER GREMIEN

VERANSTALTUNGEN UND ANGEBOTE 

DER STADT WALDKIRCH

AKTUELLE STRASSENSPERRUNGEN

UND VERKEHRSBEHINDERUNGEN

INFORMATIONEN DER AGENTUR FÜR ARBEIT, 
DES LANDRATSAMTS

WEITERE INFORMATIONEN

Ende des Waldkircher Amtsblatts

INFORMATIONEN


